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Zusätzliche Versicherungsbedingungen

2 Zahnpflegeversicherung DENTA

Die ProVAG Versicherungen AG als Trägerin der Versi-
cherungen nach dem Bundesgesetz über den Versiche-
rungsvertrag (VVG) wird im Folgenden ProVAG genannt.
Die PROVITA Gesundheitsversicherung AG ist ermächtigt,
alle Handlungen im Namen und auf Rechnung der ProVAG
Versicherungen AG vorzunehmen. Alle personenbezoge-
nen Begriffe sind geschlechtsneutral zu verstehen.
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I. Allgemeines

: :Art. 1 Rechtsgrundlagen
Gestützt auf ihre Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen (AVB) führt die ProVAG eine Ergänzungsversiche-
rung für Zahnpflege gemäss dem Versicherungsvertrags-
gesetz VVG.

: :Art. 2 Zweck
Die Zahnpflegeversicherung DENTA übernimmt die

aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht
gedeckten Mehrkosten für zahnärztliche und zahntechni-
sche Behandlungen.

: :Art. 3 Versicherungsmöglichkeiten
Im Rahmen dieser Versicherung hat der Versicherte

nachfolgende Versicherungsmöglichkeiten:
– DENTA BASIC
– DENTA TOP

: :Art. 4 Versicherungsaufnahme
1. Für die Aufnahme muss der Antragssteller ein von der

ProVAG geliefertes Aufnahmeformular von einem dipl.
Zahnarzt ausfüllen lassen. Dies gilt auch für Höher-
versicherungen.

2. Ohne Vorbehalt werden nur Bewerber aufgenommen,
die zum Zeitpunkt des Aufnahmegesuchs über ein
saniertes, nicht behandlungsbedürftiges Gebiss ver-
fügen.

3. Ein Anspruch auf Aufnahme in diese Versicherungsab-
teilung besteht nicht.

II. Versicherungsleistungen

: :Art. 5 Leistungsumfang 
1. Die Leistungen aus der Versicherungsabteilung DENTA

werden ergänzend zur obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung ausgerichtet. In allen Fällen werden je-
doch höchstens die tatsächlich ausgewiesenen Kosten
übernommen.

2. An die Kosten für zahnärztliche und zahntechnische
Behandlungen werden pro Kalenderjahr nachfolgen-
de Beiträge erbracht:

– DENTA BASIC
75% der Kosten, im Maximum CHF 500

– DENTA TOP
75% der Kosten, im Maximum CHF 1 500

: :Art. 6 Leistungsvoraussetzungen 
1. Die Leistungen der Versicherungsabteilung DENTA

werden nur für Behandlungen durch eidg. dipl. oder
gemäss den kantonalen Vorschriften diesen gleichge-
stellten Zahnärzten gewährt.

2. Behandlungen im Ausland werden übernommen,
sofern die ausländische Medizinalperson über eine
Ausbildung verfügt, die einer schweizerischen gleich-
wertig ist, und die Kosten diejenigen in der Schweiz
nicht übersteigen.

: :Art. 7 Leistungsbeginn
1. Der Leistungsanspruch beginnt nach einer Karenzzeit

von zwölf Monaten nach Versicherungsbeginn.
2. Beim Übertritt in eine höhere Leistungsklasse gelten

im Rahmen der Höherversicherung die gleichen
Karenzzeiten.

3. Massgebend für die Berechnung der Karenzzeiten sind
der Versicherungsbeginn und der Beginn der zahn-
ärztlichen Behandlungen.

: :Art. 8 Leistungsbeschränkung
1. In Ergänzung zu den Ausschlussgründen gemäss Art.

32 AVB besteht kein Leistungsanspruch für:
– Unfallbedingte zahnärztliche Behandlungen 
– Leistungskürzungen anderer Versicherer
– Nachträglichen Ersatz von im Zeitpunkt des Versiche-

rungsabschlusses fehlenden Zähnen
– Verlust oder absichtliche, grobfahrlässige Beschädi-

gung von Zahnersatz oder orthodontischen Apparatu-
ren 

– Abgegebene Zahnpflegemittel 
2. Beiträge der Schul- oder Jugendzahnpflege werden

angerechnet.

III. Schlussbestimmungen

: :Art. 9 Rückerstattungsverfahren
1. Das Rückerstattungsbegehren ist spätestens inner-

halb von 24 Monaten nach Eintreten des versicherten
Ereignisses einzureichen. Für das Rückerstattungsbe-
gehren hat der Versicherte der ProVAG die Original-
rechnung vorzulegen, gegebenenfalls ist diese auf
Kosten des Versicherten in eine der vier Landesspra-
chen zu übersetzen.

2. Auslandabrechnungen können nur akzeptiert wer-
den, wenn eine detaillierte und lesbare Originalrech-
nung vorgelegt wird. Die Leistungen der einzelnen Po-
sitionen müssen auf der Rechnung klar ersichtlich sein.

: :Art. 10 Allgemeine Bestimmungen
Für alle in diesen Zusätzlichen Versicherungsbedin-

gungen (ZVB) nicht besonders geregelten Bestimmungen
gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB)
der ProVAG.
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